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 Nr. 2009/204   

Genossenschaft Curlinghalle Region Solothurn: Beitrag aus dem Sport-Toto-Fonds an die Durchführung 

der Scottish Tour 2009 in Nennigkofen 

  

1. Erwägungen 

Die Genossenschaft Curlinghalle Region Solothurn ersucht um einen Beitrag aus dem Sport-Toto-

Fonds an die Durchführung der Scottish Tour 2009 in Nennigkofen. Alle fünf Jahre findet alternie-

rend in Schottland und der Schweiz ein „Nationgame“ statt, welches dem Kräftemessen im Curling-

sport wie auch der Pflege internationaler Beziehungen dient. Organisiert von der Swiss Curling 

Association bestreiten 20 schottische Curler während ihres Aufenthaltes in der Schweiz 15 Curling-

spiele in verschiedenen Curlinghallen. Am 15. Januar 2009 wird eine der schottisch-schweizerischen 

Spiel-Begegnung in der Curlinghalle Nennigkofen ausgetragen. Die Kosten zur Durchführung des An-

lasses belaufen sich auf Fr. 5'536.--. 

2. Beschluss 

2.1 Der Genossenschaft Curlinghalle Region Solothurn ist an die Durchführung der Scottish 

Tour 2009 in Nennigkofen ein Beitrag von Fr. 1'000.-- aus dem Sport-Toto-Fonds 

zugesprochen. 

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet und 

erlöscht nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 Es ist in den Werbeunterlagen und allgemein in geeigneter Form publik zu machen, dass 

es sich um ein Engagement des Sport-Toto-Fonds des Kantons Solothurn handelt.  

2.4 Die Abteilung Lotterie- und Sport-Toto-Fonds ist ermächtigt, den Betrag nach Erhalt der 

Schlussabrechnung sowie eines Einzahlungsscheins zulasten des Kontos 233004 “Sport-

Toto-Fonds” anzuweisen. 

Andreas Eng 

Staatsschreiber 

Verteiler 



2 

Abteilung Lotterie- und Sport-Toto-Fonds, Ambassadorenhof, 4509 Solothurn (3) np/ScottishTour.doc 

Kant. Sportfachstelle 

Genossenschaft Curlinghalle Region Solothurn, Jürg Gnägi, Ahornweg 2, 4571 Lüterkofen 


	1. Erwägungen
	2. Beschluss
	2.1 Der Genossenschaft Curlinghalle Region Solothurn ist an die Durchführung der Scottish Tour 2009 in Nennigkofen ein Beitrag
	2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet und erlöscht nach Ablauf dieser Frist 
	2.3 Es ist in den Werbeunterlagen und allgemein in geeigneter Form publik zu machen, dass es sich um ein Engagement des Sport-
	2.4 Die Abteilung Lotterie- und Sport-Toto-Fonds ist ermächtigt, den Betrag nach Erhalt der Schlussabrechnung sowie eines Einz


